
[1013]; Hager JuS 1990, 429 [438]) wird ein gutgläubiger Zweiterwerb der Vormerkung daher
vielfach abgelehnt. Zur Begründung wird angeführt, dass es an einem rechtsgeschäftlichen
Erwerbstatbestand fehle, da die Vormerkung analog § 401 BGB auf den Zessionar übergehe
(Palandt/Bassenge aaO § 885 Rn. 20). Aus diesem Grund scheitere auch eine (analoge) An-
wendung des § 892 BGB, denn die bloße Abtretung genüge nicht den sachenrechtlichen
Anforderungen, insbesondere dem Publizitätsgrundsatz nicht (Stamm JuS 2003, 48 [52]). Auch
bestehe kein praktisches Bedürfnis für einen gutgläubigen Zweiterwerb der Vormerkung, da
die Vormerkung regelmäßig nur den relativ kleinen Zeitraum bis zur Eintragung des vor-
gemerkten Rechts überbrücken solle (Tiedke Jura 1981, 354 [367]). Demnach hätte S die
Vormerkung nicht gutgläubig erwerben können.

2. Meinung 2: Gutgläubiger (Zweit-)Erwerb der Vormerkung möglich
Demgegenüber vertritt die Rechtsprechung (grundlegend BGHZ 25, 16 [23]) mit Teilen der
Literatur (Stamm JuS 2003, 48 [52]) die Ansicht, dass ein gutgläubiger Zweiterwerb der
Vormerkung analog § 892 BGB möglich ist. Denn den Erwerb der Vormerkung beruhe auf
einem Rechtsgeschäft, nämlich der Abtretung der gesicherten Forderung. Zusätzlich stehe dem
Erwerber der Rechtsschein des Grundbuchs zur Seite. Der Einwand der mangelnden Publizi-
tät werde nämlich durch einen Blick auf die Regelungen der §§ 893, 1154, 1155 BGB wider-
legt. Hiernach hätte S – bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 892 BGB – die Vormerkung
gutgläubig erwerben können.

3. Ergebnis
Hier soll der letztgenannten Auffassung gefolgt werden.

Hinweis: Beide Ansichten sind sicherlich gut vertretbar. Entscheidend ist, dass die Bearbeiter beide
Ansichten kennen und sich damit argumentativ nachvollziehbar auseinandersetzen.

§ 892 BGB ist iVm § 893 BGB mithin auch im Falle des Zweiterwerbs einer Vormerkung
analog anwendbar.

Hinweis: AA mit entsprechender Begründung vertretbar.

Der Erwerb der Vormerkung über §§ 398, 401 BGB analog ist also als rechtsgeschäftlicher
Erwerb anzusehen.

IV. Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs
B war fälschlicherweise als Gesellschafter der GbR im Grundbuch ausgewiesen (vgl. § 82 S. 3
GBO). S wusste zu keinem Zeitpunkt, dass C Gesellschafter der GbR war; er war mithin
gutgläubig iSd § 892 I BGB. Im Grundbuch war kein Widerspruch eingetragen.

C. ERGEBNIS
S hat somit die Vormerkung im Wege des gutgläubigen Zweiterwerbs erworben (§§ 892, 893
BGB analog).
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klassische Automobile, einen Triumph TR 6 Baujahr 1973 zum Preis von 18.000 EUR. Dabei
zahlt A einen Betrag von 9.000 EUR an. Über die restlichen 9.000 EUR treffen A und B eine
Ratenzahlungsvereinbarung, nach der A monatlich 1.500 EUR bezahlen soll. Im Übrigen
verabreden sie, dass A den Wagen bereits mitnehmen solle, B ihre vollständigen Rechte an
dem Fahrzeug aber erst dann verlieren solle, wenn A den gesamten Kaufpreis an sie entrichtet
habe.

Ehe A den Wagen in Betrieb nimmt, will sie einige Verschleißteile austauschen und – im
Rahmen des Möglichen – technische Modernisierungsmaßnahmen vornehmen lassen. Hierzu
sucht sie am 4.10.2012 die Spezialwerkstatt der Clara (C) auf. C macht A einen Kostenvor-
anschlag, demzufolge ihre Wünsche für etwa 4.000 EUR erfüllbar sind. Da manche Teile
schwierig zu besorgen seien, werde die gesamte Nachrüstung jedoch etwa sechs Wochen
dauern. A ist einverstanden und lässt den Triumph TR 6 gleich in der Werkstatt der C. C stellt
den Triumph TR 6 in einer zu ihrem Betrieb gehörenden Halle ab, in der auch ihre eigenen
Fahrzeuge stehen.

Am 14.10.2012 berichtet A ihrer Freundin Doris (D), einer leidenschaftlichen Sammlerin
klassischer Automobile, von ihrem Erwerb und wie sie den Triumph TR 6 nachzurüsten
gedenkt. D ist begeistert und unterbreitet A spontan den Vorschlag, ihr den nachgerüsteten
Wagen für 26.000 EUR abzukaufen. A willigt ein und meint, D solle das Fahrzeug haben. Sie,
A, werde umgehend alles Nötige veranlassen, damit D den Wagen nach Abschluss der Werk-
stattarbeiten auch bekomme. Über ihr mobiles eBanking-System veranlasst D sofort die Über-
weisung des gesamten Kaufpreises auf das Konto von A. Den Umstand, dass sie den Triumph
TR 6 erst teilweise bezahlt hat, vergisst A zu erwähnen. D sieht ihrerseits davon ab, sich von A
den Kfz-Brief vorlegen zu lassen. Gleich am 15.10.2012 ruft A bei C an und erklärt dieser, sie
habe den Triumph TR 6 zwischenzeitlich veräußert. Sie werde die Rechnung begleichen.
Abholen werde den Wagen jedoch D und sie, C, möge ihn nach Abschluss der Reparatur nicht
an sie selbst, sondern an D herausgeben. C bestätigt dies gegenüber A, die das Ergebnis des
Telefonats D umgehend mitteilt.

Am 30.10.2012 erscheint Gerichtsvollzieherin Gerda (G) in der Werkstatt der C und
pfändet aufgrund wirksamen Titels, den Franziska (F) gegen C erwirkt hat, den Triumph
TR 6. Gleichzeitig pfändet das zuständige Vollstreckungsgericht durch wirksamen Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschluss die Werklohnforderung von C gegen A. Als D, die
davon ausgeht, Eigentümerin des Fahrzeugs zu sein, am 2.11.2012 von der Pfändung des
Triumph TR 6 erfährt, ist sie empört und setzt sich sogleich mit ihrer Rechtsanwältin Helena
(H) in Verbindung. Unter Schilderung des Geschehens erhebt H kurzerhand im Namen von
D beim zuständigen Gericht Klage mit dem Antrag, den genau bezeichneten Triumph TR 6
herauszugeben.

Welche Erfolgsaussichten hat die Klage der D?

& LÖSUNGSVORSCHLAG

A. ERMITTLUNG DES RECHTSSCHUTZZIELS
Ehe man sich den Erfolgsaussichten der erhobenen Klage im Einzelnen zuwendet, empfiehlt es
sich, das verfolgte Rechtsschutzziel der D genauer zu bezeichnen. D wehrt sich gegen einen
Übergriff in ihre materielle Rechtsposition als vermeintliche Eigentümerin des Triumph TR 6.
Die Formulierung des Klageantrags, F solle den Triumph TR 6 an D herausgeben, legt dabei
nahe, dass D ein Herausgabebegehren – gestützt auf einen entsprechenden Anspruch des
materiellen Rechts – in Form einer normalen Leistungsklage geltend macht.

Bei dieser oberflächlichen Betrachtung bleibt freilich der Umstand außer Acht, dass das
herauszugebende Fahrzeug nach § 803 I ZPO gepfändet und damit öffentlich-rechtlich be-
schlagnahmt, mithin verstrickt wurde (vgl. Musielak/Becker, ZPO, 10. Aufl. 2013, § 803
Rn. 9). Dass C womöglich nicht Eigentümerin des Fahrzeugs ist, ändert daran nichts. Die
Verstrickung hat indes zur Folge, dass materiellrechtliche Ansprüche des – wirklichen oder
vermeintlichen – dritten Eigentümers auf Herausgabe der gepfändeten Sache insoweit gesperrt
sind, als der dritte Eigentümer sie im üblichen Wege der Leistungsklage durchsetzen will (RGZ
67, 310 [312]; 108, 260 [262]; BGHZ 58, 207 [214]; 100, 95 [104]; BGH NJW 1989, 2542;
BeckOK ZPO/Preuß, Beck’scher Online-Kommentar ZPO, 10. Ed., Stand: 15.7.2013, § 771
Rn. 58; MüKoZPO/K. Schmidt/Brinkmann, Münchener Kommentar zur ZPO, 4. Aufl. 2012,
§ 771 Rn. 12).

Im laufenden Vollstreckungsverfahren muss es dem dritten Eigentümer folglich vorrangig
darum gehen, den Vollstreckungszugriff auf die in seinem Eigentum stehende Sache zu
beenden. Hierfür hält das Vollstreckungsrecht den speziellen Rechtsbehelf der Drittwider-
spruchsklage nach § 771 ZPO bereit. Die Drittwiderspruchsklage zur Durchsetzung der

Auslegung des Klageantrags

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR ZIVILRECHT · „GEPFÄNDETER TRIUMPH“

12/2013 895

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N


